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Ausgangslage 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2022-78 vom 29. März 2022 hat der Gemeinderat den 

Rahmenkredit Strassenbeleuchtungen 2022 über CHF 100'000.00 genehmigt. 
Gleichzeitig wurde die Kompetenz, den Rahmenkredit in einzelne Objektkredite 

aufzuteilen sowie die Vornahme der dazu notwendigen Arbeitsvergaben, der Abteilung 

Bau übertragen. Da Ende 2022 der Rahmenkredit noch nicht ausgeschöpft war wurde 

dieser auch für das Jahr 2023 verwendet. Im 2023 wurden dafür die budgetierten 

Aufwendungen von CHF 75'000.00 (INV00469) nicht abgeholt. In den Jahren 2022 und 

2023 wurden an folgenden öffentlichen Strassenbeleuchtungsanlagen Arbeiten 

ausgeführt: 

 

Bezeichnung  Betrag CHF 

Weid  31'800.35 

Inselweg  4'305.20 

Eichwiesstrasse  11'410.55 

Niggitalweidholzweg  13'574.60 

Niggitalstrasse  4'709.40 

Fägswilerstrasse  7'316.45 

Honeggrainstrasse  9'719.05 

Diverses  9'740.55 

Total  92'576.15 

 

Die entsprechenden Arbeiten wurden abgeschlossen und die Investition im Jahr 2023 in 

Betrieb genommen. 
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Ausgaben 

Die Abrechnung des Bereichs Finanzen und die Abrechnung der Abteilung Bau vom 

28. November 2023 liegen vor und setzen sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung Konto Betrag CHF 

Bauarbeiten 10605.5010.00 INV00411 31'261.45 

Installationsarbeiten 10605.5010.00 INV00411 46'764.45 

Technische Arbeiten 10605.5010.00 INV00411 14'550.25 

Total  92'576.15 

Einnahmen 

Keine Einnahmen. 

Ausgabenabrechnung 

Die abgerechneten Ausgaben sind geringer als die bewilligten Ausgaben. 

Bezeichnung Betrag CHF 

Genehmigte Ausgaben 29. März 2022 100'000.00 

Brutto-Investitionsausgaben 92'576.45 

Minderausgaben 7'423.85 

Aktivierung der Nettoinvestition 

In der Anlagebuchhaltung werden Nettoinvestitionen der folgenden Anlagekategorie 

gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige 

Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Anlagekategorie 
Nutzungs-

dauer 

Konto  

Bilanz 

Konto Erfolgs-

rechnung 

Anschaffungs- 

wert in CHF 

Strassenbeleuchtung 40 Jahre 1401.0001 3300.10 92'576.15 

Die Inbetriebnahme erfolgte laufend nach Abschluss der jeweiligen Arbeiten. Die letzte 

Inbetriebnahme erfolgte im November 2023. 

Beilagen zur Ausgabenabrechnung 

Der Ausgabenabrechnung liegen folgende Unterlagen bei: 

- Originalbelege und Kontoblätter 

- Bauabrechnung der Abteilung Bau 
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Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht.  

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Die Genehmigung einer Ausgabenabrechnung liegt im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 2 

und 3 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderats. Art. 15 Ziff. 10 

GO (Genehmigung von Abrechnungen durch Gemeindeversammlung) findet keine 

Anwendung, da die Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist.  

Beschluss 

1. Die Ausgabenabrechnung für die Strassenbeleuchtungen 2022 und 2023 mit 

Nettoausgaben von CHF 92'576.15 und Minderausgaben von CHF 7'423.85 wird 

genehmigt. 

2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Ressortvorsteher Bau 

- Abteilung Bau 

- Abteilung Finanzen 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 

- Internet «Strassenbeleuchtungen 2022 - Rahmenkredit - Ausgabenabrechnung - 

Genehmigung» 

- Archiv
 

 

Versand: 19. Dezember 2023 

 

Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 

Gemeindeschreiber 
 


